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Allgemeiner Teil

Auf die Versicherung finden die Bestimmungen der Allgemeinen Be-
dingungen für die Sachversicherung (ABS), Fassung 2014, (Kurzbe-
zeichnung AS14) der TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. Anwen-
dung.
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Artikel 1
Versicherte Gefahren und Schäden

1. Versicherte Gefahren
1.1 Brand; Brand ist ein Feuer, das sich mit schädigender Wir-

kung und aus eigener Kraft ausbreitet (Schadenfeuer).
1.2 Blitzschlag; Blitzschlag ist die unmittelbare Kraft- oder Wär-

meeinwirkung eines Blitzes auf Sachen (direkter Blitzschlag).
1.3 Explosion; Explosion ist eine plötzlich verlaufende Kraftäuße-

rung, die auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder
Dämpfen beruht.
Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitungen und
dergleichen) liegt nur vor, wenn seine Wandung in einem
solchen Umfang zerrissen wird, dass ein plötzlicher Ausgleich
des Druckunterschiedes innerhalb und außerhalb des Behäl-
ters stattfindet.
Eine im Inneren eines Behälters durch chemische Umsetzung
hervorgerufene Explosion gilt auch dann als Explosion, wenn
die Wandung des Behälters nicht zerrissen ist.
Nicht als Explosion gilt eine Verpuffung (rasch ablaufende
Verbrennung ohne nennenswerte Druckausübung und ohne
mechanische Schädigung umgebender Bauteile). Im Gegen-
satz zur Explosion fehlt es bei der Verpuffung an einer plötz-
lich verlaufenden Kraftäußerung.

1.4 Flugzeugabsturz; Flugzeugabsturz ist der Absturz oder Anprall
von Luft- oder Raumfahrzeugen, deren Teile oder Ladung.

2. Versicherte Schäden
Versichert sind Sachschäden, die

2.1 durch die unmittelbare Einwirkung einer versicherten Gefahr
(Schadenereignis) eintreten;

2.2 als unvermeidliche Folge eines Schadenereignisses eintreten;
2.3 bei einem Schadenereignis durch Löschen, Niederreißen oder

Ausräumen verursacht werden;
2.4 durch Abhandenkommen bei einem Schadenereignis eintre-

ten.

Artikel 2
Nicht versicherte Schäden

Nicht versichert sind:
1. Schäden an Sachen, die bestimmungsgemäß einem Nutzfeu-

er, der Wärme oder dem Rauch ausgesetzt werden;
2. Schäden an Sachen, die in ein Nutzfeuer fallen oder geworfen

werden;
3. Sengschäden;

Das sind Schäden die durch das Einwirken von Wärme auf
versicherte Sachen durch Strahlung oder Übertragung entste-
hen, dass sich diese farblich verändern, verformen oder ver-
kohlen, ohne dass ein Brand entsteht.

4. Schäden an elektrischen Einrichtungen durch die Energie des
elektrischen Stromes (z. B. Steigerung der Stromstärke, Über-
spannung, Isolationsfehler, Kurzschluss, Erdschluss, Kontakt-
fehler, Versagen von Mess-, Regel- und Sicherheitseinrichtun-
gen, Überschlag, Überlastung).
Solche Schäden sind auch dann nicht versichert, wenn dabei
Licht-, Wärme- oder explosionsartige Erscheinungen auftreten;

5. Schäden an elektrischen Einrichtungen durch Überspannung
oder durch Induktion infolge Blitzschlages oder atmosphäri-
scher Entladungen (indirekter Blitzschlag);

6. Schäden durch mechanische Betriebsauswirkungen und
Schäden an Verbrennungskraftmaschinen durch die im Ver-
brennungsraum auftretenden Explosionen;

7. Schäden durch Projektile aus Schusswaffen;
8. Schäden durch Unterdruck (Implosion);
9. Schäden durch die unmittelbare oder mittelbare Wirkung von
9.1 Kriegsereignissen jeder Art, mit oder ohne Kriegserklärung,

einschließlich aller Gewalthandlungen von Staaten und aller
Gewalthandlungen politischer oder terroristischer Organisatio-
nen;

9.2 inneren Unruhen, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion, Aufruhr,
Aufstand;

9.3 allen mit den genannten Ereignissen (Punkte 9.1 und 9.2) ver-
bundenen militärischen oder behördlichen Maßnahmen

9.4 Erdbeben oder anderen außergewöhnlichen Naturereignissen;
9.5 Kernenergie, radioaktiven Isotopen oder ionisierender Strah-

lung.
Zu den Punkten 1 bis 8 gilt: Wenn solche Schäden zu einem Brand
oder zu einer Explosion führen, ist der dadurch entstehende Schaden
versichert.
Zu den Punkten 2, 3, 4, 6, 7 und 8 gilt: Solche Schäden sind versi-
chert, wenn sie als unvermeidliche Folge eines Schadenereignisses
eintreten.
Zu Punkt 9 gilt: Ist der Versicherungsnehmer Unternehmer im Sinne
des Konsumentenschutzgesetzes, so hat er nachzuweisen, dass der
Schaden mit den in den Punkten 9.1 bis 9.5 genannten Ereignissen
oder deren Folgezuständen weder unmittelbar noch mittelbar im Zu-
sammenhang steht.

Artikel 3
Versicherte Sachen und Kosten

1. Versicherte Sachen
1.1 Versichert sind die in der Polizze bezeichneten Sachen, die

im Eigentum des Versicherungsnehmers stehen, ihm unter
Eigentumsvorbehalt verkauft und übergeben oder ihm ver-
pfändet wurden.

1.2 Geld und Geldeswerte, Sparbücher und Wertpapiere sind nur
dann in der Versicherung inbegriffen, wenn dies besonders
vereinbart ist.

1.3 Fremde Sachen sind nur aufgrund besonderer Vereinbarung,
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und nur soweit nicht aus einem anderen Versicherungsvertrag
Entschädigung erlangt werden kann, versichert.
Bei der Versicherung fremder Sachen ist für den Versiche-
rungswert das Interesse des Eigentümers maßgebend, soweit
nichts anderes vereinbart ist.

2. Versicherte Kosten
2.1 Versichert sind Kosten für Maßnahmen, auch für erfolglose,

die der Versicherungsnehmer bei einem Schadenereignis zur
Abwendung oder Minderung des Schadens für notwendig hal-
ten durfte.
Der Ersatz dieser Kosten und die Entschädigung für die
versicherten Sachen betragen zusammen höchstens die Ver-
sicherungssumme; dies gilt jedoch nicht, soweit Maßnahmen
auf Weisung des Versicherers erfolgt sind.

2.2 Nur aufgrund besonderer Vereinbarung sind versichert:
2.2.1 Feuerlöschkosten, das sind Kosten für die Brandbekämpfung,

ausgenommen Kosten gemäß Punkt 2.3.
2.2.2 Bewegungs- und Schutzkosten, das sind Kosten, die dadurch

entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstellung oder Wie-
derbeschaffung versicherter Sachen andere Sachen bewegt,
verändert oder geschützt werden müssen; insbesondere sind
das Kosten für De- und Remontage von Maschinen oder
Einrichtungen sowie für Durchbruch, Abriss oder Wiederauf-
bau von Gebäudeteilen.

2.2.3 Abbruch- und Aufräumkosten, das sind Kosten für Tätigkeiten
am Versicherungsort und soweit sie versicherte Sachen be-
treffen, und zwar für den nötigen Abbruch stehengebliebener,
vom Schaden betroffener Teile sowie für das Aufräumen ein-
schließlich Sortieren der Reste und Abfälle.
Darunter fallen nicht Entsorgungskosten nach Punkt 2.2.4.

2.2.4 Entsorgungskosten, das sind Kosten für Untersuchung, Ab-
fuhr, Behandlung und Deponierung vom Schaden betroffener
versicherter Sachen.

2.3 Nicht versichert sind:
2.3.1 Kosten, die durch Gesundheitsschäden bei Erfüllung der Ret-

tungspflicht verursacht werden;
2.3.2 Kosten für Leistungen der im öffentlichen Interesse oder auf

behördliche Anordnung tätig gewordenen Feuerwehren und
anderen Verpflichteten.

Artikel 4
Örtliche Geltung der Versicherung

Bewegliche Sachen sind nur an dem in der Polizze bezeichneten
Versicherungsort versichert. Werden sie von dort entfernt, ruht der
Versicherungsschutz. Erfolgt die Entfernung auf Dauer, erlischt für
diese Sachen der Versicherungsvertrag.

Artikel 5
Obliegenheiten des Versicherungsnehmers im Versicherungsfall
1. Schadenminderungspflicht
1.1 Nach Möglichkeit ist bei einem unmittelbar drohenden oder

eingetretenen Schaden
1.1.1 für die Erhaltung, Rettung und Wiedererlangung der versicher-

ten Sachen zu sorgen;
1.1.2 dazu Weisung des Versicherers einzuholen und einzuhalten.
1.2 Bei Verlust von Sparbüchern und Wertpapieren muss die

Sperre von Auszahlungen unverzüglich beantragt und, soweit
möglich, das gerichtliche Kraftloserklärungsverfahren eingelei-
tet werden.

2. Schadenmeldungspflicht
Jeder Schaden ist unverzüglich dem Versicherer zu melden
und der Sicherheitsbehörde anzuzeigen. In der Anzeige bei
der Sicherheitsbehörde sind insbesondere alle abhandenge-
kommenen Sachen anzugeben.

3. Schadenaufklärungspflicht
3.1 Dem Versicherer ist nach Möglichkeit jede Untersuchung über

die Ursache und Höhe des Schadens und über den Umfang
seiner Entschädigungsleistung zu gestatten.

3.2 Bei der Schadenermittlung ist unterstützend mitzuwirken und
auf Verlangen sind dem Versicherer entsprechende Unterla-
gen zur Verfügung zu stellen. Die Kosten dafür trägt der
Versicherungsnehmer.

3.3 Bei Gebäudeschäden ist dem Versicherer auf Verlangen ein
beglaubigter Grundbuchauszug nach dem Stand vom Tag des
Schadenereignisses vorzulegen. Die Kosten dafür trägt der
Versicherungsnehmer.

3.4 Der durch den Schaden herbeigeführte Zustand darf, solange
der Schaden nicht ermittelt ist, ohne Zustimmung des Versi-
cherers nicht verändert werden, es sei denn, dass eine solche
Veränderung zum Zweck der Schadenminderung oder im öf-
fentlichen Interesse notwendig ist.

4. Leistungsfreiheit
Verletzt der Versicherungsnehmer eine der vorstehenden Ob-
liegenheiten, ist der Versicherer nach Maßgabe des § 6 Versi-
cherungsvertragsgesetz (VersVG) - im Fall einer Verletzung
der Schadenminderungspflicht nach Maßgabe des § 62 Versi-
cherungsvertragsgesetz (VersVG) - von der Verpflichtung zur
Leistung frei.

Artikel 6
Versicherungswert

1. Spezielle Bestimmungen zum Versicherungswert
1.1 Als Versicherungswert von Gebäuden kann vereinbart wer-

den:
1.1.1 der Neuwert;

Als Neuwert eines Gebäudes gelten die ortsüblichen Kosten
seiner Neuherstellung einschließlich der Planungs- und Kon-
struktionskosten;

1.1.2 der Zeitwert;
Der Zeitwert eines Gebäudes wird aus dem Neuwert durch
Abzug eines dem Zustand des Gebäudes, insbesondere sei-
nes Alters und seiner Abnützung entsprechenden Betrages
ermittelt;

1.1.3 der Verkehrswert;
Der Verkehrswert eines Gebäudes ist der erzielbare Verkaufs-
preis, wobei der Wert des Grundstückes außer Ansatz bleibt.

1.2 Als Versicherungswert von Gebrauchsgegenständen und Be-
triebseinrichtungen kann vereinbart werden:

1.2.1 der Neuwert;
Als Neuwert gelten die Kosten für die Wiederbeschaffung von
neuen Sachen gleicher Art und Güte;

1.2.2 der Zeitwert;
Der Zeitwert wird aus dem Neuwert durch Abzug eines dem
Zustand der Sache, insbesondere ihres Alters und ihrer Ab-
nützung entsprechenden Betrages ermittelt;

1.2.3 der Verkehrswert;
Der Verkehrswert ist der erzielbare Verkaufspreis für die Sa-
che.

1.3 Als Versicherungswert von Waren und Vorräten gelten die
Kosten für die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung von
Sachen gleicher Art und Güte.
Ist bei Waren und Vorräten der erzielbare Verkaufspreis nied-
riger als die Kosten für die Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung, so gilt dieser als Versicherungswert.

1.4 Als Versicherungswert gelten bei
1.4.1 Geld und Geldeswerten der Nennwert,
1.4.2 Sparbüchern ohne Losungswort der Betrag des Guthabens,
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1.4.3 Sparbüchern mit Losungswort die Kosten des Kraftloserklä-
rungsverfahrens,

1.4.4 Wertpapieren mit amtlichem Kurs die jeweils letzte amtliche
Notierung,

1.4.5 sonstigen Wertpapieren der Marktpreis.
1.5 Als Versicherungswert von Datenträgern mit den darauf be-

findlichen Programmen und Daten, Reproduktionshilfsmitteln,
Urkunden, Mustern, Prototypen und dergleichen gelten die
Kosten für die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung.

1.6 Als Versicherungswert behördlich zugelassener Straßen-,
Wasser- und Luftfahrzeuge gilt der Verkehrswert.

1.7 Als Versicherungswert sonstiger, in den Punkten 1.2 bis 1.6
nicht genannter beweglicher Sachen gilt der Verkehrswert.

2. Allgemeine Bestimmungen zum Versicherungswert
2.1 Unabhängig von den Bestimmungen der Punkte 1.1 bis 1.7

gilt als Versicherungswert jedenfalls der Verkehrswert:
2.1.1 bei Sachen von historischem oder künstlerischem Wert, bei

denen die Alterung im allgemeinen zu keiner Entwertung
führt;

2.1.2 bei beweglichen Sachen, die gewerbsmäßig verliehen werden,
z. B. Leihbücher, Leihvideobänder, Leihmaschinen und Leih-
geräte.

2.2 Bei der Ermittlung des Versicherungswertes wird ein persönli-
cher Liebhaberwert nicht berücksichtigt.

Artikel 7
Entschädigung

1. Für Gebäude, Gebrauchsgegenstände und Betriebseinrichtun-
gen (Artikel 6, Punkte 1.1 und 1.2):

1.1 Ist die Versicherung zum Neuwert gemäß Artikel 6 vereinbart,
1.1.1 wird bei Zerstörung oder Abhandenkommen der Versiche-

rungswert unmittelbar vor Eintritt des Schadenereignisses er-
setzt;

1.1.2 werden bei Beschädigung die notwendigen Reparaturkosten
zur Zeit des Eintrittes des Schadenereignisses (Neuwertscha-
den), höchstens jedoch der Versicherungswert unmittelbar vor
Eintritt des Schadenereignisses, ersetzt.

1.1.3 War der Zeitwert der vom Schaden betroffenen Sache unmit-
telbar vor Eintritt des Schadenereignisses kleiner als 40 %
des Neuwertes, wird höchstens der Zeitwert ersetzt.

1.1.4 War die vom Schaden betroffene Sache unmittelbar vor Ein-
tritt des Schadenereignisses dauernd entwertet, wird höch-
stens der Verkehrswert ersetzt.
Ein Gebäude ist insbesondere dann dauernd entwertet, wenn
es zum Abbruch bestimmt oder allgemein oder für seinen
Betriebszweck nicht mehr verwendbar ist.
Gebrauchsgegenstände und Betriebseinrichtungen sind insbe-
sondere dann dauernd entwertet, wenn sie dauernd aus dem
Betrieb ausgeschieden oder allgemein oder für ihren Betriebs-
zweck nicht mehr verwendbar sind.

1.2 Ist die Versicherung zum Zeitwert gemäß Artikel 6 vereinbart,
1.2.1 wird bei Zerstörung oder Abhandenkommen der Versiche-

rungswert unmittelbar vor Eintritt des Schadenereignisses er-
setzt;

1.2.2 werden bei Beschädigung die notwendigen Reparaturkosten
zur Zeit des Eintrittes des Schadenereignisses, gekürzt im
Verhältnis Zeitwert zu Neuwert, höchstens jedoch der Versi-
cherungswert unmittelbar vor Eintritt des Schadenereignisses,
ersetzt.

1.2.3 War die vom Schaden betroffene Sache unmittelbar vor Ein-
tritt des Schadenereignisses dauernd entwertet (Punkt 1.1.4),
wird höchstens der Verkehrswert ersetzt.

1.3 Ist die Versicherung zum Verkehrswert gemäß Artikel 6 ver-
einbart,

1.3.1 wird bei Zerstörung oder Abhandenkommen der Versiche-
rungswert unmittelbar vor Eintritt des Schadenereignisses er-
setzt;

1.3.2 werden bei Beschädigung die notwendigen Reparaturkosten
zur Zeit des Eintrittes des Schadenereignisses, gekürzt im
Verhältnis Verkehrswert zu Neuwert, höchstens jedoch der
Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Schadenereig-
nisses, ersetzt.

2. Für Waren und Vorräte (Artikel 6, Punkt 1.3)
2.1 wird bei Zerstörung oder Abhandenkommen der Versiche-

rungswert unmittelbar vor Eintritt des Schadenereignisses er-
setzt;

2.2 werden bei Beschädigung die notwendigen Reparaturkosten
zur Zeit des Eintrittes des Schadenereignisses, höchstens
jedoch der Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des
Schadenereignisses, ersetzt.

2.3 War der erzielbare Verkaufspreis abzüglich der ersparten Ko-
sten unmittelbar vor Eintritt des Schadenereignisses niedriger
als die Kosten der Wiederherstellung oder Wiederbeschaf-
fung, wird höchstens dieser niedrigere Wert ersetzt.

3. Für Geld und Geldeswerte, Sparbücher und Wertpapiere (Arti-
kel 6, Punkt 1.4) werden die Kosten der Wiederbeschaffung,
höchstens jedoch der Versicherungswert unmittelbar vor Ein-
tritt des Schadenereignisses, ersetzt.

4. Für Datenträger und dergleichen (Artikel 6, Punkt 1.5) werden
die Kosten der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung er-
setzt, soweit die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung
notwendig ist und innerhalb von zwei Jahren ab dem Eintritt
des Schadenereignisses tatsächlich erfolgt; andernfalls wird
nur der Materialwert ersetzt.

5. Für Fahrzeuge und sonstige bewegliche Sachen (Artikel 6,
Punkte 1.6, 1.7 und 2.1)

5.1 wird bei Zerstörung oder Abhandenkommen der Versiche-
rungswert unmittelbar vor Eintritt des Schadenereignisses er-
setzt;

5.2 werden bei Beschädigung die notwendigen Reparaturkosten
zur Zeit des Eintrittes des Schadenereignisses, höchstens
jedoch der Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des
Schadenereignisses, ersetzt.

6. Für versicherte Kosten (Artikel 3, Punkt 2) werden die tatsäch-
lich anfallenden Kosten ersetzt.

7. Allgemeine Bestimmungen zur Entschädigung
7.1 Wird durch die Reparatur einer Sache ihr Versicherungswert

gegenüber ihrem Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt
des Schadenereignisses erhöht, werden die Reparaturkosten
um den Betrag der Werterhöhung gekürzt.

7.2 Der Wert verbliebener Reste wird jedenfalls angerechnet; be-
hördliche Beschränkungen der Wiederherstellung oder Wie-
derbeschaffung werden bei der Bewertung der Reste nicht
berücksichtigt.

7.3 Für abhandengekommene und später wiederherbeigeschaffte
Sachen gilt vereinbart:

7.3.1 Der Versicherungsnehmer ist zur Zurücknahme dieser Sachen
verpflichtet, soweit dies zumutbar ist.

7.3.2 Werden Sachen nach Zahlung der Entschädigung wiederher-
beigeschafft, hat der Versicherungsnehmer die erhaltene Ent-
schädigung, abzüglich der Vergütung für einen allfälligen Min-
derwert, zurückzugeben. Sachen, deren Zurücknahme nicht
zumutbar ist, sind dem Versicherer zu übereignen.

7.4 Bei zusammengehörigen Einzelsachen wird die allfällige Ent-
wertung, welche die unbeschädigt gebliebenen Einzelsachen
durch die Beschädigung, Zerstörung oder das Abhandenkom-
men der anderen erleiden, nicht berücksichtigt.
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Artikel 8
Unterversicherung

Gemäß Artikel 7 ermittelte Entschädigungen werden bei Vorliegen
einer Unterversicherung nach den Bestimmungen der Allgemeinen
Bedingungen für die Sachversicherung (ABS) gekürzt; dies gilt nicht,
wenn Versicherung auf Erstes Risiko vereinbart ist.

Artikel 9
Zahlung der Entschädigung; Wiederherstellung, Wiederbeschaf-

fung; Realgläubiger
1. Der Versicherungsnehmer hat vorerst nur Anspruch:
1.1 Bei Gebäuden
1.1.1 bei Zerstörung auf Ersatz des Zeitwertes, höchstens jedoch

des Verkehrswertes;
1.1.2 bei Beschädigung auf Ersatz des Zeitwertschadens, höch-

stens jedoch des Verkehrswertschadens.
1.2 Bei Gebrauchsgegenständen und Betriebseinrichtungen
1.2.1 bei Zerstörung oder Abhandenkommen auf Ersatz des Zeit-

wertes;
1.2.2 bei Beschädigung auf Ersatz des Zeitwertschadens.
1.3 Der Zeitwertschaden verhält sich zum Neuwertschaden wie

der Zeitwert zum Neuwert.
Der Verkehrswertschaden verhält sich zum Neuwertschaden
wie der Verkehrswert zum Neuwert.

2. Den Anspruch auf den die Zahlung gemäß Punkt 1 überstei-
genden Teil der Entschädigung erwirbt der Versicherungsneh-
mer erst dann und nur insoweit, als folgende Voraussetzun-
gen erfüllt sind:

2.1 Es ist gesichert, dass die Entschädigung zur Gänze zur Wie-
derherstellung bzw. Wiederbeschaffung verwendet wird.
Sachen, die vor dem Eintritt des Schadenereignisses bereits
hergestellt, angeschafft oder bestellt waren, oder sich in Her-
stellung befanden, gelten nicht als wiederhergestellt bzw. wie-
derbeschafft;

2.2 Die Wiederherstellung eines Gebäudes erfolgt an der bisheri-
gen Stelle. Ist die Wiederherstellung an dieser Stelle behörd-
lich verboten, so genügt die Wiederherstellung an anderer
Stelle innerhalb Österreichs;

2.3 Die wiederhergestellten bzw. wiederbeschafften Sachen die-
nen dem gleichen Betriebs- bzw. Verwendungszweck;

2.4 Die Wiederherstellung bzw. Wiederbeschaffung erfolgt inner-
halb von drei Jahren ab dem Eintritt des Schadenereignisses.

3. Für Gebäude, die zur Zeit des Eintrittes des Schadenereignis-
ses mit Hypotheken, nach den Vorschriften der Exekutions-
ordnung erworbenen Befriedigungsrechten, Reallasten oder
Fruchtnießungsrechten belastet sind, wird die Entschädigung
nur gezahlt, soweit ihre Verwendung zur Wiederherstellung
gesichert ist.
Die Zahlung wird vorbehaltlos geleistet, wenn die zur Zeit des
Eintrittes des Schadenereignisses eingetragenen Realgläubi-
ger innerhalb eines Monats, nachdem sie von der Absicht,
ohne Sicherung der bestimmungsgemäßen Verwendung des
Geldes auszuzahlen, verständigt wurden, nicht widersprochen
haben.
Seitens der Realgläubiger, die ihr Pfandrecht beim Versiche-
rer angemeldet haben, bedarf es zur vorbehaltlosen Auszah-
lung der Zustimmung in geschriebener Form.

Artikel 10
Sachverständigenverfahren

Für das Sachverständigenverfahren wird ergänzend zu den Bestim-
mungen der Allgemeinen Bedingungen für die Sachversicherung
(ABS) vereinbart:
1. Die Feststellung der beiden Sachverständigen muss auch den

Versicherungswert der vom Schaden betroffenen Sachen un-
mittelbar vor Eintritt des Schadenereignisses sowie den Wert
der Reste enthalten.

2. Auf Verlangen eines Vertragspartners muss auch eine Fest-
stellung des Versicherungswertes der versicherten, vom
Schaden nicht betroffenen Sachen erfolgen.

Artikel 11
Regress; Versicherungssumme nach dem Versicherungsfall

1. Soweit der Versicherer dem Versicherungsnehmer oder Versi-
cherten den Schaden ersetzt, gehen allfällige Schadenersatz-
ansprüche des Versicherungsnehmers oder Versicherten ge-
gen Dritte auf den Versicherer über.

2. Die Versicherungssumme wird nicht dadurch vermindert, dass
eine Entschädigung gezahlt wurde.

Anhang
Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VersVG),
auf die in den Allgemeinen Bedingungen für die Feuerversiche-
rung (AFB) verwiesen wird.

§ 6
(1) Ist im Vertrag bestimmt, daß bei Verletzung einer Obliegenheit,
die vor dem Eintritt des Versicherungsfalles dem Versicherer gegen-
über zu erfüllen ist, der Versicherer von der Verpflichtung zur Lei-
stung frei sein soll, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein,
wenn die Verletzung als eine unverschuldete anzusehen ist. Der
Versicherer kann den Vertrag innerhalb eines Monates, nachdem er
von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer Kün-
digungsfrist kündigen, es sei denn, daß die Verletzung als eine
unverschuldete anzusehen ist. Kündigt der Versicherer innerhalb ei-
nes Monates nicht, so kann er sich auf die vereinbarte Leistungsfrei-
heit nicht berufen.
(1a) Bei der Verletzung einer Obliegenheit, die die dem Versiche-
rungsvertrag zugrundeliegende Äquivalenz zwischen Risiko und Prä-
mie aufrechterhalten soll, tritt die vereinbarte Leistungsfreiheit außer-
dem nur in dem Verhältnis ein, in dem die vereinbarte hinter der für
das höhere Risiko tarifmäßig vorgesehenen Prämie zurückbleibt. Bei
der Verletzung von Obliegenheiten zu sonstigen bloßen Meldungen
und Anzeigen, die keinen Einfluß auf die Beurteilung des Risikos
durch den Versicherer haben, tritt Leistungsfreiheit nur ein, wenn die
Obliegenheit vorsätzlich verletzt worden ist.
(2) Ist eine Obliegenheit verletzt, die vom Versicherungsnehmer zum
Zweck der Verminderung der Gefahr oder der Verhütung einer Erhö-
hung der Gefahr dem Versicherer gegenüber - unabhängig von der
Anwendbarkeit des Abs. 1a - zu erfüllen ist, so kann sich der Versi-
cherer auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen, wenn die
Verletzung keinen Einfluß auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder
soweit sie keinen Einfluß auf den Umfang der dem Versicherer
obliegenden Leistung gehabt hat.
(3) Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, daß eine Oblie-
genheit verletzt wird, die nach dem Eintritt des Versicherungsfalles
dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, so tritt die vereinbarte
Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung weder auf Vorsatz noch
auf grober Fahrlässigkeit beruht. Wird die Obliegenheit nicht mit dem
Vorsatz verletzt, die Leistungspflicht des Versicherers zu beeinflus-
sen oder die Feststellung solcher Umstände zu beeinträchtigen, die
erkennbar für die Leistungspflicht des Versicherers bedeutsam sind,
so bleibt der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verlet-
zung weder auf die Feststellung des Versicherungsfalls noch auf die
Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden
Leistung Einfluß gehabt hat.
(4) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung
einer Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt sein soll, ist unwirksam.
(5) Der Versicherer kann aus der fahrlässigen Verletzung einer ver-
einbarten Obliegenheit Rechte nur ableiten, wenn dem Versiche-
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rungsnehmer vorher die Versicherungsbedingungen oder eine andere
Urkunde zugegangen sind, in der die Obliegenheit mitgeteilt wird.

§ 62
(1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, beim Eintritt des Versi-
cherungsfalles nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung
des Schadens zu sorgen und dabei die Weisungen des Versicherers
zu befolgen; er hat, wenn die Umstände es gestatten, solche Wei-
sungen einzuholen.
Sind Versicherer beteiligt und haben diese entgegenstehende Wei-

sungen gegeben, so hat der Versicherungsnehmer nach eigenem
pflichtgemäßen Ermessen zu handeln.
(2) Hat der Versicherungsnehmer diese Verpflichtung verletzt, so ist
der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn,
daß die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit
beruht. Bei grobfahrlässiger Verletzung bleibt der Versicherer zur
Leistung insoweit verpflichtet, als der Umfang des Schadens auch
bei gehöriger Erfüllung der Verpflichtungen nicht geringer gewesen
wäre.


